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det werden, allein bei zunehmender Zahl dieser Söldner war
das nicht mehr möglich. Ein neues Finanz-System entwickelt
sich. Die Land-Stände des Mittelalters, Ritterschaft und
Städte, bewilligen Schatzungen zur Bestreitung der Geldbedürf-
nisse für den neuen Kriegsdienst, und — o Wunder, die Rit- !
ter, deren Dienstgut freilich sonst, als sie den Naturaldienst
leisteten, keine Besteurung kannte, machten sich steuerfrei!
So können sich Institutionen verknöchern!

V. D c r B a u c r.

36.

Der Begriff des Bauern ist nicht zu allen Zeiten derselbe f
gewesen, und es dürfte überhaupt schwer scyn, eine bestimmte l
Definition von demselben zu geben. Eigentlich ist der Bauer I
dasjenige, was nach Abzug des Landesherrn, des Feudal-Krie- k
gerstandes, der Geistlichkeit und der Städte an Grundbesitzern ^
übrig geblieben, und die Geschichte des Bauern ist daher zu¬
gleich die der Nation.

Zu welcher Zeit zuerst in Deutschland Viele des Bauern¬
standes das echte Eigenthum ihrer Höfe verloren haben, dies

wird man immer vergeblich untersuchen. Es liegt schon in der ^
Natur der Sache, daß im Laufe von Jahrhunderten eine Na- !

tion nicht still steht, das Eigcnthum von einem zum andern f
wandert, in den Händen Einzelner sich großes Eigenthum mit j j,
Herrschaftsrechtcn häuft und Andere dagegen soviel tiefer sin- ! '
kcn. Wie wir es seit den Bedrängnissen des Heerbanns gewiß
wissen, daß allmahlig die mehrsten kleinen Freien sich den Gro¬
ßen ergeben haben, so sind auch früher ähnliche Umwandlungen
vorgefallen. Schon die Einthcilung der Nation in einen freien -
und abhängigen Stand (Litonen) beweist es., Selbstredend
waren diese Veränderungen nun da durchgreifender und strenger,
wo Eroberung und ein früheres Kolonat System gewaltet hatte, !
als da, wo nur der langsame Gang der Zeit gewirkt hatte.
Ersteres fand in der fränkischen Verfassung statt. Aus dem
Lroviaolum rorum iisosstum, so unter Karl dem Großen aus¬

genommen, ergiebt sich, daß eine 6mii8, ein herrschaftlicher Hof,
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außer der Hovesaat, zweierlei Arten von ülansl -s.)
zahlte, inAemiiloa und 86 irilo 8 . »Ilo 8p»ic:iiint Sil osinleru
» omteiii inanai iiiF 6 riiiiIe 8 V08tili 2 .3 . IX In 8 81111I b, 1,110-
»mm loclckik i,iiii8i,iii8c,iio kimii8 »in^iilii 60 uimons inoäio8
» l 4 , li i8l.il1A, 1„8 4 , 6 o lillO k>ä , 118,1111 8 LiASN1 I, puIIo 8 L,
»ov-i 10, äo 8eiiionte lini 8extsriiim 1 60 loiilioiiliz 86xta-
»riuiii 1; opoi-kitm- gniii .8 8 ingiili 8 Iiel, 6 oiiiu 6 o 8 5 , rn-.it jur-
» nalo 8 3 , 860kit 60 l'oeno in piuto 6oiiiiiiioo c.ii-i-ailuiri 1 nt
»intioclnoit, 8 L,ngni kaoit. Ok-loi-oinni vcio 8 unt 6 , 1,110111111
»1111,181,1,181,1,0 sink .1111118 8 inAnÜ 8 )11I I1klIe8 2, 8 VHlin.lt et
»iiiti-oelucit, 8 oeat in ,11-sto iloiniilioo esii-.i 6 a 8 3 6 iÜ38
»iiili-ocliieit, o,ioivitiir lio1iilom,iilo8 2, ä.int intei- 61108 in
»lio 8te Iiovvin 1 : 1,11,1,11)0 in Ii08tvni non ^ei-Aunt, ei, nit.it
»e,uociini,iio illi pi-seeipntnr; et 8nnt ni.in 8 i 5 , i,ui äant
»SNIN 8 8iiiAiiIi 8 l) 0 vv 8 2 , e 1,1,i tat, c,iioeuni,iis illi ,ii'geoi,)i-
»tiir, et 8 iint 1,1.1,i 8 i 4 , 1,1101-11111-mit iinii 8 i,tii 8 c,uv rninia
»sin§n 1i 8 sniii.ile 8 i,, 8 eininst et intioäiivit, 8 ecst in ,ii rito
»stominivo csii-» 6 s 8 3 et illurl iiitioäueit, opiei.itui- in anno
»lieli 6 oinu,lo 8 6 , 8 vai-sin f.ieit „il vinuni Oiiveiiilnin, liiii.it 6 e
»tei-ra 6ominie.i ,'iiiii-i!eni i, 60 liAiio 6oii.it e-iii-s6s8 10. Ilt
» 08t U11118 in ans ii 8 , i,ui ai-.it sniii 8 8iiiAiili 8 ,'ni-nsle 8 4, 8 erninat
»et intioilneit, 8 eest 6 e loeno in ,ii-ato 6 oiiiinieo erni-r> 6 r>8

261) „Das Wort kon.-.it ohne Zweifel von manei-e (wohnen) her,
und' bezeichnetein Gruirdstück, welches eine Person als eine
rechtlich von dem Ganzen abgesonderteBesitzung inne hat, oder
das wenigstens ursprünglich diese Bestimmung hatte; daher
werden mansi vostiti und axsl unterschieden, je nachdem sie
mit einzelnen Personen besetzt waren oder nicht. Llansii8 ist
also das, was wir einen Bauernhof nennen, so daß Gebäude
und Landerei unter dem Ausdruck begriffen sind. Die Urkunden
brauchen das Wort aber auch in einem engern Sinne; bald so,
daß cs dem Hof oder der Hofraitc (ai-e.i, e-urlile, Hovestatt)
entgegengesetztwird, und die zu diesem gehörigen Ländereien
bezeichnet,wo es denn mit lioka (Hufe) gleichbedeutend ist;
bald umgekehrt für den eigentlichen Hof (das maiioi-iiiiii, die
Männin) im Gegensatz der dazu gehörigen Grundstücke, oder
der Hufe." Eichhorn, über den Ursprung der städtischen Ver¬
fassung in Deutschland(in der Zeitschrift für gcschichtl. Rechtswiss.
Bd. 1. S. 152. 153.)

9 *
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» Z, e> i»«8 intmiiiiiuit, xoniunr t'uoir ^urafloeclum iloiml, oi,«-
^ i in :>nnc> 86)iliinnn->82. — L<:/-v/7,^ V6i«> n>nu8i V68lili
» «uroruin leäciir nnn8<^>n8ljn6unni.8 8inAnÜ81ii8stiu^i>m ,,
»puiIo8Ö, ovu io> nntrit ^V 066 ll »8 (Ionlinicc»8 niut (iiini-
»clism uualuinnr, operuluu in iteinioinncle 3 6io8 , 86nimm
»fucit ^nimkoockum «könnt. Exor v<_nc> illinx tstoil ounn8ilt-iu;
»6t 8iN6Ü6IN I, oonüuit i,IU66Nl et 60 «snit f,N,!61N 26 2).« —

Die Llnnsi 86 tvile 8 konnten nach Eichhorns 262) richtiger

"62) Sc 6ar^n8 jnrig Oomnaniai mntiisni ll'oin. IN
14 Z, — Anton in der Geschichte der deutschen Landwirthschaft
Tl'. 1- S. 243. 246. übersetzt diese Stelle also: „Zu dem näm¬
lichen Hose gehören drei und zwanzig besetzte freie Mansus.
Unter diesen sind sechs, deren ^eder jährlich abgibt: vierzehn
Mut Getreide, vier Frischlinge, Flachs in die Arbeitsstube eine
Scige (einen Denar) am Werthe, zwei Hühner, zehn Eier, eine»
Sertar Leinsamen, einen Sextar Linsen, frohnt jährlich fünf
Wochen, «pflügt drei Morgtn, haut auf der herrschaftlichen

- Wiese einen Karren Heu und fährt cs ein, thut Botcnreisen.
Non'den übrigen sind sechs, deren jeder jährlich zwei Morgen
ackert, säet und cinfährt, auf der herrschaftlichen Wies^mäht'
er drei Karren und fährt sie ein, frohnt zwei Wochen, ihrer
zwei gestellen zum Kriege eine» Ochsen, wenn 'sie nicht selbst
gegen den Feind ziehen, reitet wdhin es ihm befohlen wird.
Auch sind fünf Manfus, die jährlich -,wci Ochsen geben, jeder

' reitet, wohin es ihm befohlenwird. Laer Nahrungen sind, von
denen jede jährlich neun Morgen ackert, säet und cinfährt, auf
der herrschaftlichen Wiese drei Karren mühet und cinfährt.
Jährlich arbeitet jeder drei Wochen, gehr Botschaft zur Wcin-
fuhre, dünget einen Morgen herrschaftlichen Landes, gibt zehn
Karren Brennholz Auch ist eine Nahrung da, welche jährlich
neun Morgen ackert, säet und cinfährt, auf herrschaftlichen Wie¬
sen drei Karren Heu mähet und einfährt, Botenreifen thuch
ein Borspannpferd gibt, jährlich fünf Wochen arbeitet. Besetzte
leibeigene Mansüs hingegen sind neunzehn,von denen gibt jeder
jährlich einen Frischling, fünf Hühner, zehn Eier, ernährt vier
herrschaftlichejunge Schweine, pflügt ein halbes Ackerwerk,

" arbeitet wöchentlich drei Tage, lauft Botschaft, stellt ein Bor-
spannpfecd, sein Weib macht ein Kamisol, fertigt Malz, und
backt Brod. ,

263) lieber den Ursprung der stadt, Verf. S. 157.
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Annahme entweder von Leibeigenen oder von Hörigen (Litvnen)
besefseit werden, da das Wort beide Klassen von Personen um¬
faßt. Die Naiisi ingenuiles heißen also, weil ihre Besitzer
die Jngcnuität bewahrt batten und gleich anderen Freien im
Heerbann dienten. Ihre Dienste und Abgaben waren weit
geringer als die der unfreien Höfe, und diese vorher unabhän¬
gigen Hofe waren offenbar unter verschiedenen Bedingungen
abhängig geworden '").

Wie viele der Landbesitzer im eigentlichen Deutschland schon
vor Einführung des Heerbanns des echten Eigenthnms ihrer
Höfe entbehrt hätten, und auf welche Weise dies begründet,
wer wollte dies bestimmen? Das Dascyn der Litonen weist
auf einen eigenen Stand abhängiger Landbesitzer hin, und es
mochten hier, eben so wie bei den Königlichen Villen in Frank¬
reich, die KI-m8i i,iA6nni1o8 und,8vi'vilo8 durch einander liegen,
mit dem wichtigen Unterschiede jedoch, daß die ölansi ingo-
inlilea damals wohl noch keine Abgabepflichtigkeit kannten.
Könnte man freilich Kindlingers Ansichten beitrcten, so würde
aus dem Landwehr-Kommando schon in den ältesten Zeiten ein
Abgabcn-Verhältniß der ÜU.n8i im;o„uilu8 zu dem Hauptherrn
bestanden haben, doch haben wir hiervon noch tiefer unten zu
reden.

Mit der Entwickelung des Kriegsstandes sank nun der
Bauernstand. Er verlor, grosten Theils das Eigenthum seiner
Besitzungen und ward in manchfach verschiedener Weise, abhän¬
gig. Modifikationen seines Gutsbesitzes sind es eben, die uns
in gegenwärtigem Werke beschäftigen werden, und zwar in Be¬
zug auf unsere Provinzen. lieber das Allgemeine siche hier
noch eine Stelle von Eichhorn »Bei dxr Beurtheilung
»der persönlichen Verhältnisse des Bauernstandes mußte man
»in die größte Verlegenheit kommen, sobald es an bestimmten
»partikularen Normen fehlte, aus welchen sich entscheiden ließ,
»welche Rechte der Landesherr und der Gru ndHerr über
»die unter seiner Obrigkeit oder V ogtei gesessenen Personen

264) Eichhorn S. 161. ff.
265) Deutsche Staats - und Rechts-Geschichte Bd. Z. tz. 44?.
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» auszuüben habe. Die Bedeutung der Verhältnisse, aus welchen l!
»die Unterwürfigkeit unter jene hervorgcgangen war, konnte

»Niemand mehr wissen, da sie sich immer mehr verdunkelte, je j
»bestimmter sich die Landeshoheit zu einer wahren Staatsge-

»walt entwickelte, und folglich das, was ehedem Hörigkeit ^
»gewesen war und sich in Landcsunterthänigkeit verwandelt s?
»hatte, der Landesunterthänigkeit derjenigen glich, die niemals §
«hörig gewesen waren; überdies hatte man schon in dem vori- i'
»gen Zeitraum (888 bis 1272) die Rechte, welche die man- (
»nichfachen Modifikationen der Hörigkeit dem Schutzhcrrn ga- l

»bcn, unter dem gemeinsamen Namen Vogtei zusammcngcfaßt, ^
»und diesen auch auf freie Landsaffen wegen ihres dinglichen j
»Verhältnisses angewendet; um so weniger hatte man nach ^

»so vielerlei hinzugekommenen Veränderungen des gesellschaftli- ,
»chen Zustandes ein leitendes Prinzip für die Veurtheilung i
»eines von Anfang unbestimmten und verschiedenartigen Vcr- ff
»hältnisses. Dies auszusinden wurde noch schwieriger durch !!
»den Umstand, daß die der Vogtei unterworfenen Personen

»so häufig eigene Leute genannt wurden, worunter sich die !
»gelehrten Juristen gar nichts Bestimmtes zu denken wußten, ^

»und worunter man in verschiedenen Gegenden ganz verschiedene ^
» Verhältnisse.verstand, weil dieser Ausdruck jetzt auch von den ^
»verschiedenen Arten der ursprünglichen Hörigkeit gebraucht ^
»wurde. (Besonders" da, wo die Luft eigen machte. Die in ff
»Hessen, nach dem alten so genannten Eigenbuch, das unter
»Landgraf Philipp dem Großmüthigen revidirt und verbessert <
»wurde, hergebrachte Besugniß des Landesherrn, alle Einwoh- ff

»ner, die sich in gewissen Aemtern niedcrließen, als eigene Leute ff
»zu behandeln, ist offenbar nichts als Folge des Eigenthums ff
»an Grund und Boden, dessen Einsassen ursprünglich den ff
»Schutz der Immunität und, nach entstandener Landeshoheit,
» des Landeshcrrn genossen). Man gab daher nun allen Perso¬
nen, d,e weder ntterbürtig noch Bürger oder Beisassen in !
»Städten waren, die allgemeine Benennung Bauern, wo- ^
»durch man aber freilich weder in Beziehung auf ihr persvn-
»liches noch ihr dingliches Vcrhältniß etwas Anderes, als den
» blos negativen Begriff hatte, daß ihnen weder die Standes- i
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»Vorrechte der Ritterbürtigen, noch der Genuß der städtischen

»Privilegien zukomme. Won der einen Seite war dies für

»den Bauernstand sehr vortheilhaft; denn da es kein sicheres

»Merkmal gab, wer zu den eigenen Leuten gezahlt werden

»könne, so rechnete man willkührlich gar viele zu den freien

»Bauern, die ursprünglich hörig gewesen waren und Lasten

»der Hörigkeit getragen hatten, was in der Folge, bei der von

»Juristen allgemein und ohne Rücksicht auf historische Gründe

»angenommenen Vermuthung der Freiheit, sie nicht selten von

»den Lasten des Hofrechts ganz oder theilweise befreite, wenn

»jene nicht für gut fanden, diese Lasten als etwas rein Ding-

» liches anzucrkennen. Auf der anderen Seite hatte es aber auch

»für die freien Bauern den Nachtheil, daß man gar manche

»Last, die nur aus der Hörigkeit entsprang, für eine allgemeine

»Folge der Bogtci ansah und dem gesammten Bauernstände

»auflcgte, was wenigstens in Hinsicht des Abzugsgeldes und

»der Besteurung der Erbschaften gewiß schon in dieser Periode

»ziemlich allgemein der Fall war.«
37.

Der Bauernstand scheint die ihm sehr nachtheiligen all-

mahligen Beranderungen seines Zustandes mit großer Hingebung

erlitten zu haben- Es fehlte ihm auch wohl an einem Mittel¬

punkt, um seine Beschwerden mit Erfolg laut werden zu lassen.

Als aber die Reformation gleichwie ein Blitz in die elektrische

Masse fuhr, wurden die Bauern auch erregt. S>e konnten

nicht glauben, daß die verkündete Freiheit eine rein geistige seyn

sollte, sie glaubten vielmehr, daß diese eine breite Unterlage in

der irdischen Freiheit finden müsse. Es entstand der Bauern¬

krieg, in Schwaben beginnend und bald durch Ober- und Nie^.

derdeutschland sich verbreitend. Die ursprünglichen Forderun¬

gen der Bauern in l2 Artikeln beschreibt Sleidanus ^6)

mit folgenden Worten:

»Im vorigen Buch haben wir von den Schwäbischen

»Bauern gesagt, welche vor dem Müntzer zur Wehre gegriffen:

260) Beschreibunggeistlicher und weltlicher Sachen. Buch V. Blatt
UV. UVII. Nebcrsetzung von Carlstatt.
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